
Kapazität förderfähiger 
Elektrofahrzeugen im deutschen Markt 
begrenzt, aber zusätzliche Volumen als 
TOHA-Vertragspartner ohne Quoten- 
limitierung bestellbar.

Markenfreie Händler, Servicepartner und 
Vertragshändler können durch TOHA 
förderfähige Elektrofahrzeuge einkaufen 
und verkaufen.

Gefördert werden nur Neufahrzeuge, die 
2026 erstmals in Deutschland zugelassen 
und mind. 36 Monate gehalten werden. 
(Details siehe unten)

Endlich da! Die E-Fahrzeug-Förderung
Ihre Vorteile als TOHA-Vertragspartner:

Welche Fahrzeuge sind förderfähig?

• Vollelektrische Fahrzeuge (BEV) – alle Modelle
• Plug-in-Hybride (PHEV) und Range-Extender (REEV),    

wenn max. 60 g CO2/km oder mind. 80 km elektrische 
Reichweite

• Fahrzeugklasse: M1 (Pkw bis 8 Sitzplätze)

Wann und wie beantragen?

Alle Kauf- oder Leasingverträge seit 1. Januar 2026 sind förderfähig (rückwirkend). Die Antragstellung ist erst nach Zulassung 
möglich und soll voraussichtlich ab Mai 2026 über ein BAFA-Portal erfolgen. Die Förderfähigkeit kann somit gezielt in Ihre 
Verkaufsberatung gegenüber Endkunden eingebunden werden.

Hier mehr erfahren:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/e-auto-foerderprogramm-2403088

Das Top-Verkaufsargument 
gegenüber Ihren Kunden:
Bis zu 6.000 € Förderung
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